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Satzung 
des Vereins „Oneness Akademie Deutschland e.V.“ 

 

Präambel  

Seit uralten Zeiten streben die Menschen nach der Erfahrung der Einheit. 
Einheit mit sich selbst und allen Menschen. Einheit mit der Natur. Einheit 
mit Gott. 

Um diese Erfahrung der Einheit Realität werden zu lassen und gleichzeitig 
geeignete Techniken und Wege hierzu anzubieten, wurde der Verein 
„Oneness Akademie Deutschland e.V.“ ins Leben gerufen. 

Auf seiner Gründungsversammlung am 9. März 2008 in Hannover gab er 
sich folgende Satzung: 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Oneness Akademie Deutschland e.V." - 
im Folgenden “Verein” genannt. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Elmshorn und soll in das für den Sitz 
zuständige Vereinsregister  eingetragen werden. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinsziele und Tätigkeiten 

(1) Ziel des Vereins ist es, jedem Menschen die Erfahrung der Einheit zu 

ermöglichen. 

(2) Er erreicht seine Ziele insbesondere durch die Förderung 

- der internationalen Gesinnung und Toleranz 
- der Völkerverständigung, um die gemeinsame Verantwortung 

der Menschheit für das Wohlergehen aller Völker und Nationen 
aufzuzeigen 

- des Friedens, indem er die Einheit und gemeinsame Basis aller 
Religionen und Glaubenssysteme bewusst macht  

- der ganzheitlichen Erziehung und Berufsbildung, basierend auf 
der Erfahrung der Einheit und Vernetztheit aller Menschen 
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- der Kunst und Kultur, als Ausdruck von Einheit 
- der Jugend-, Senioren und Sozialfürsorge 
- der Gesundheit und Gesundheitspflege 
- aller Verfahren und Bestrebungen, die die Einheit und 

gemeinsame Basis aller Menschen bewusst machen, fördern und 
stärken.  

 

(3) Folgende Tätigkeiten sind zur Erreichung der o. a. Ziele vorgesehen: 

- Durchführung von Veranstaltungen aller Art 
- Betreuung und Begleitung von Menschen bei körperlich / 

geistigen Veränderungs- und Wachstumsprozessen in Richtung 
Einheit 

- Herausgabe von Informationen  

 

(4) Der Verein pflegt die Zusammenarbeit mit Organisationen gleicher oder 
ähnlicher Zielsetzung im In- und Ausland. Er kann regionale und örtliche 
Untergruppen bilden.  

(5) Der Verein kann Mittel, sofern sie ausschließlich für oben genannte 
Zwecke verwendet werden, auch für andere steuerbegünstigte 
Körperschaften bzw. Körperschaften des Öffentlichen Rechts beschaffen 
und an sie weiterleiten sowie sich an steuerbegünstigten Körperschaften 
beteiligen oder deren Mitglied werden. 

(6) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Ziele. 

(7) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwandt 
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Die Mitglieder dürfen bei ihrem 
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile 
des Vereinsvermögens erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige 
Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 

(2) Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern (Vollmitgliedern), 
Fördermitgliedern und Ehrenmitgliedern. 



- 3 - 

/.. 

(3) Aktives Mitglied darf jede natürliche Person werden, die im Verein oder 
einem von ihm geförderten Projekt aktiv mitarbeiten möchte. 
Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich 
zwar nicht aktiv betätigen, jedoch die Ziele und den Zweck des Vereins 
fördern und unterstützen möchte. 

(4) Zum Ehrenmitglied können natürliche Personen ernannt werden, die sich 
in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein 
Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen und Projekten 
des Vereins teilzunehmen. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber 
dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck - 
auch in der Öffentlichkeit - in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen 
sowie die laut gültiger Beitragsordnung zu leistenden Beiträge oder 
Zuwendungen pünktlich zu zahlen. Sie sind außerdem dazu verpflichtet, 
dem Verein Änderungen ihrer Postadresse, E-Mail-Adresse und 
Bankverbindung umgehend mitzuteilen. Für Folgen, die sich daraus 
ergeben, dass das Mitglied dieser Pflicht nicht nachkommt, haftet das 
Mitglied und stellt den Verein von jeglicher Haftung frei. 

(3) Aktive Mitglieder besitzen das aktive und passive Wahlrecht sowie das 
Antrags-, Stimm- und Rederecht auf Mitgliedsversammlungen. 

(4) Fördermitglieder besitzen das Rede- und Antragsrecht auf 
Versammlungen, jedoch kein Stimm- oder Wahlrecht. 

(5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit und haben 
ansonsten die gleichen Rechte und Pflichten wie aktive Mitglieder. 

 

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt 
werden. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, dem Antragsteller 
Ablehnungsgründe mitzuteilen. Der abgelehnte Antragsteller kann die 
Mitgliedsversammlung anrufen, abschließend über seinen Mitgliedsantrag 
zu entscheiden. 
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(2) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod 
des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

(3) Der Austritt muss durch schriftliche Kündigung zum Ende des 
Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus 
wichtigem Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in 
grober Weise gegen die Satzung, die Ziele des Vereins oder die 
Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet 
der Vorstand mit zweidrittel Stimmenmehrheit. Vor dem Beschluss ist dem 
Mitglied unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu 
den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Auf Wunsch erhalten ausgeschlossene 
Mitglieder die Gelegenheit, auf der dem Vereinsausschluss folgenden 
Mitgliederversammlung Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. 
In diesem Fall entscheidet die Mitgliederversammlung abschließend. 

(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, 
erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr 
von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

(6) Die Mitgliedschaft endet durch Streichung, wenn trotz zweimaliger 
Mahnung im Mindestabstand von zwei Wochen die Mitgliedsbeiträge nicht 
entrichtet wurden. Die zweite Mahnung muss schriftlich erfolgt sein. Nach 
Verstreichen einer Erklärungsfrist von drei Monaten endet die 
Mitgliedschaft automatisch. Die Frist beginnt mit dem Absenden der 
zweiten Mahnung. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

Für die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühren und 
Umlagen ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der 
Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

• die Mitgliederversammlung 
• der Vorstand. 
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§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die 
Mitgliederversammlung hat über grundsätzliche Fragen und 
Angelegenheiten des Vereins zu beschließen. Sie hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

• Den Vorstand sowie die Kassenprüfer zu wählen.  
• Über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des 

Vereins 
zu bestimmen.  

• Die Jahresberichte entgegen zunehmen und zu beraten.  
• Den Vorstand sowie den Schatzmeister zu entlasten.  
• Über vorliegende Anträge zu beraten und zu beschließen.  
• Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich festzulegen.  
• Die Beitragsordnung zu bestimmen. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich vom Vorstand 
einzuberufen und sollte im ersten Halbjahr stattfinden. Die Einladung muss 
mindestens sechs Wochen vorher schriftlich oder per E-Mail, unter Angabe 
der Tagesordnung und bereits vorliegender Anträge, erfolgen. Einsprüche 
gegen die Tagesordnung und Wahlvorschläge sowie eigene Anträge der 
Mitglieder müssen beim Vorstand spätestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung eingegangen sein. 

(3) Spätere Anträge müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in 
der Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zustimmt 
(Dringlichkeitsanträge). 

(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
unverzüglich und unter genauer Angabe von Gründen einzuberufen, wenn 
es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens 20% der 
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Vorstand verlangen. 

(5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll 
innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt 
und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das Protokoll ist den 
Mitgliedern unmittelbar nach der Unterzeichnung zugänglich zu machen. Es 
wird gültig, wenn binnen sechs Wochen nach der Mitgliederversammlung 
kein Einspruch von einem Mitglied des Vorstands oder der 
Versammlungsleitung oder mindestens 20% der anwesenden Mitglieder 
erhoben wurde. 
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(6) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen 
Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom 
Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der 
nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen.  

 

§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 

(1) Jedes stimmberechtigtes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist 
nicht übertragbar. 

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist 
beschlussfähig. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

(4) Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist 
eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 

 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

• ein Präsident 
• ein Erster Vorsitzender  
• ein Zweiter Vorsitzender  
• ein Schatzmeister  
• ein Schriftführer  
• bis zu sechs Beisitzer 

(2) Die Amtszeit des alten Vorstands endet mit dem Tag, an dem die Wahl 
des neuen Vorstands erfolgt ist. Die Geschäfte des Vorstands werden bis zur 
Übergabe der Amtsgeschäfte an den neuen Vorstand vom alten Vorstand 
weitergeführt. Die Übergabe hat nach Wahl des neuen Vorstandes innerhalb 
von vier Wochen ab der Neuwahl zu erfolgen. 

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Präsident, der Erste 
Vorsitzende, der Zweite Vorsitzende, der Schatzmeister und der 
Schriftführer. Jeweils zwei zuvor genanntenVorstandsmitglieder vertreten 
gemeinsam den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Für einzelne 
Rechtsgeschäfte im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs bei der 
Erledigung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins kann durch 
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Vorstandsbeschluss einem Vorstandsmitglied Einzelvertretungsvollmacht 
erteilt werden.  

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der 
Abstimmung teilnimmt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll 
niedergelegt.  

(6) Der Vorstand wird ermächtigt, solche Satzungsänderungen selbstständig 
vorzunehmen, die das Registergericht oder die Finanzbehörden aus vereins- 
oder steuerrechtlichen Gründen fordern. Über entsprechende Änderungen 
sind die Mitglieder spätestens auf der folgenden Mitgliederversammlung zu 
informieren. 

(7) Mitglieder des Vorstandes können sowohl hauptamtlich, nebenamtlich 
als auch ehrenamtlich für den Verein tätig sein. Für nicht ehrenamtliche 
Tätigkeiten kann eine angemessene Vergütung gezahlt werden. 

(8) Die Haftung des Vorstands beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 

 

§ 11 Kassenprüfer 

Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die 
Dauer von einem Jahr zu wählen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, 
Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die 
Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße 
und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung 
erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten 
Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über das 
Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. Die Kassenprüfer dürfen 
weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium 
angehören und nicht Angestellte des Vereins sein. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins kann das Vermögen des 
Vereins an einen Verein mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung oder an 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zwecks Verwendung im Sinne 
der Satzung übertragen werden. Den Empfänger bestimmt die 
Mitgliederversammlung zugleich mit dem Beschluss zur Auflösung des 
Vereins. 
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(2) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die 
Mitgliederversammlung nichts anderes abschließend beschließt. 

 

§ 13 Schiedsvereinbarung 

Die anliegende Schiedsvereinbarung ist Bestandteil dieser Satzung.  

 

Elmshorn, 07.05.2008 



Oneness Akademie 

        Deutschland e.V. 

 

Schiedsvereinbarung 
Diese Schiedsvereinbarung ist Bestandteil der Satzung.  

§ 1 Schiedsklausel 

Alle Streitigkeiten zwischen Vereinsmitgliedern und dem Verein, zwischen 
Vereinsmitgliedern und Organen des Vereins sowie von Organen untereinander und 
Vereinsmitgliedern untereinander, die sich aus der Satzung ergeben, werden unter Ausschluss 
der ordentlichen Gerichte durch das nachfolgend bezeichnete Schiedsgericht endgültig 
entschieden. Ausgenommen sind diejenigen Entscheidungen, die von Gesetzes wegen einem 
Schiedsgericht nicht zur Entscheidung zugewiesen werden können.  

§ 2 Zuständigkeit 

Das Schiedsgericht ist zuständig für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten um 
Stimmrechte, Mitwirkungsrechte, Sonderrechte von Vereinsmitgliedern, Ansprüche von 
Vereinsmitgliedern auf Aufwandsentschädigung, Ansprüche des Vereins oder von 
Mitgliedern auf Beitragszahlung gegen Mitglieder und um den Erwerb oder den Verlust der 
Mitgliedschaft. Das Schiedsgericht ist ebenfalls zuständig für Gestaltungsklagen von 
Mitgliedern sowie Streitigkeiten über Wirksamkeit und Auslegung dieses Schiedsvertrages.  

§ 3 Zusammensetzung des Schiedsgericht 

Das Schiedsgericht besteht aus zwei Schiedsrichtern und einem Vorsitzenden. Die 
Schiedsrichter sollen Vereinsmitglieder sein. Sie sollen jedoch an der zur Verhandlung 
stehenden Streitsache nicht unmittelbar oder mittelbar beteiligt sein. Der Vorsitzende muss 
eine juristische Ausbildung haben. Er darf dem Verein nicht angehören.  

§ 4 Benennung der Schiedsrichter und des Vorsitzenden 

Jede Partei benennt einen Schiedsrichter. Die das Verfahren betreibende Partei teilt der 
Gegenpartei durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein die Benennung ihres 
Schiedsrichters unter Darlegung ihres Anspruches mit und fordert sie auf, binnen drei 
Wochen ihren Schiedsrichter zu benennen. Die Frist beginnt mit dem Tage der Aufgabe des 
eingeschriebenen Briefes bei der Post. Kommt die Gegenpartei dieser Aufforderung nicht 
fristgerecht nach, so findet die Regelung des § 1029 II ZPO Anwendung. Die beiden 
Schiedsrichter benennen einen Vorsitzenden. Geschieht dies nicht innerhalb von drei Wochen 
ab Benennung des letzten der beiden Schiedsrichter, so ernennt der Präsident des Vereins den 
Vorsitzenden. Besteht eine Partei aus mehreren Personen, müssen sie sich auf einen 
Schiedsrichter einigen.  



§ 5 Wegfall eines Schiedsrichters oder des Vorsitzenden 

Fällt ein Schiedsrichter weg, so ernennt die Partei, die ihn ernannt hatte, binnen drei Wochen 
einen neuen Schiedsrichter und teilt dies der Gegenpartei durch eingeschriebenen Brief mit 
Rückschein mit. Kommt die Partei dieser Verpflichtung nicht nach, gilt § 1029 II ZPO. Fällt 
der Vorsitzende weg, gilt § 4 III, 2 dieser Vereinbarung entsprechend.  

§ 6 Sitz des Schiedsgericht 

Das Schiedsgericht hat seinen Sitz am Sitz des Vereins. Das für den Sitz des Vereins örtlich 
zuständige Landgericht ist das zuständige Gericht gemäß § 1045 ZPO.  

§ 7 Verfahrensrecht 

Das Schiedsgericht verfährt gemäß § 1034 I ZPO. Im Übrigen gestaltet es das Verfahren nach 
freiem Ermessen.  

§ 8 Stellung und Aufgaben des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende teilt den Parteien schriftlich die Konstituierung des Schiedsgerichts mit und 
fordert die klagende Partei auf, die Klageschrift binnen zwei Wochen bei dem Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts einzureichen. Die Klageschrift ist der beklagten Partei zu übermitteln mit 
der Aufforderung zur Rückäußerung innerhalb einer Woche. Die folgenden Schriftsätze sind 
jeweils der Gegenpartei zu übermitteln. Dem Vorsitzenden obliegt die Vorbereitung und 
Durchführung des Verfahrens. Er setzt Termine nach Rücksprache mit den Parteien, bzw. 
deren benannten Vertretern an, lädt sie durch eingeschriebenen Brief zur mündlichen 
Verhandlung, zieht, soweit erforderlich, einen Protokollführer hinzu, leitet die mündliche 
Verhandlung und die Abstimmung innerhalb des Schiedsgerichts und verfasst den 
Schiedsspruch schriftlich mit Gründen.  

§ 9 Schiedsvergleich 

Das Schiedsgericht soll vor Erlass des Schiedsspruchs stets den Versuch machen, einen 
Vergleich zwischen den streitenden Parteien herbeizuführen. Ein Vergleich ist von den 
Mitgliedern des Schiedsgerichts und den Parteien zu unterschreiben und auf der 
Geschäftsstelle des nach § 6 zuständigen Gerichts zu hinterlegen.  

§ 10 Schiedsspruch 

Der Schiedsspruch ist zu begründen und von den Mitgliedern des Schiedsgerichts zu 
unterzeichnen. Den Parteien ist eine Ausfertigung des Schiedsspruchs zuzustellen. Nach 
erfolgter Zustellung ist der Schiedsspruch auf der Geschäftsstelle des nach § 6 zuständigen 
Gerichts zu hinterlegen.  

§ 11 Kosten des Verfahren 

Der Vorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein angemessenes Honorar. Die Beisitzer üben ihr 
Amt ehrenamtlich aus. Sie haben lediglich Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Über die 
Kostentragungspflicht entscheidet das Schiedsgericht gemäß § 91ff ZPO. Die Gebühren der 
Rechtsanwälte richten sich nach § 11, 2 BRAGO.  




